
 
 

SCHULORDNUNG Primarschule Oberrohrdorf  
 

Die Schule ist ein Ort des Lernens. Damit sich alle im Schulhaus Hinterbächli wohl und sicher fühlen, 
braucht es Regeln, die es einzuhalten gilt. Vielen Dank fürs Mithelfen.   
 
Verhalten  
• Ich verhalte mich rücksichtsvoll und fair gegenüber allen und wir grüssen einander.  

 
• Ich trage Sorge zum Mobiliar und zum Schulmaterial. Verlust oder Beschädigungen werden in 
 Rechnung gestellt. Die unsachgemässe Nutzung oder Beschädigung von sanitären Anlagen wird 
 geahndet. Für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden haften die Erziehungsberechtigten 
 und werden auf Kosten des Verursachers repariert oder ersetzt.   

 
 

 Ordnung und Schulbetrieb 
• Ich komme ausgeruht und angemessen bekleidet in den Unterricht und bin zweckmässig 

ausgerüstet zu schulischen Anlässen (Exkursionen, Schulreisen ..).  
 

• Die Primarschülerinnen und -schüler tragen in allen Räumen Hausschuhe. 
Die Turnhalle darf nur in sauberen Geräteschuhen oder Hallenschuhen betreten werden. 

 
• Wenn ich nach dem Turnunterricht weiterhin Unterricht besuche, dusche ich (ab 4. Klasse 

Primarschule). 
 

• Ich halte Ordnung in den Garderoben und rund um das Schulhaus. Ich benutze die Abfalleimer 
und die PET- und Alusammelstellen. 

 
• Der Gang und der Eingangsbereich ist kein Spielplatz. Ich verhalte mich ruhig und rücksichtsvoll, 

so dass ich andere nicht störe. Während der Unterrichtszeit halte ich mich nur mit 
ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrperson im Gang auf. 

 
• Die Fundkisten befinden sich im 1. OG und 2. OG neben der Glastür. Ebenso sind gefundene 

Gegenstände aus der Turnhalle neben den Garderoben deponiert. In den Sommerferien werden 
die Kleider an die Kleiderspende übergeben.  

 
• Ich darf erst mit dem ersten Gongzeichen um 7.20 Uhr das Schulhaus betreten, mit dem zweiten 

Gongzeichen beginnt die Schulstunde in den entsprechenden Räumen. 
 
 

Schulweg, Fahrzeuge & Fahrverbot 
• Der Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern. Wir empfehlen, dass Kindergartenkinder und 

Erstklässler zu Fuss zur Schule kommen.  
 

• Die Benützung von fahrzeugähnlichen Geräten wie Trottinett, Scooter etc. oder Fahrrad obliegt in 
der Verantwortung der Eltern.  

 
• Auf dem Pausenplatz gilt von 07.15 bis 16.05 Uhr ein Fahrverbot. Ich darf mit dem Velo und allen 

fahrzeugähnlichen Geräten in dieser Zeit nicht umherfahren. Im Schulhaus herrscht striktes 
Fahrverbot. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

• Ich versorge mein Fahrrad oder Trottinett, Scooter beim Veloständer, ohne bereits abgestellte 
Fahrzeuge umzustossen oder zu beschädigen. Für Schäden haftet die Schule nicht. In den 
Aussenkindergärten gibt es keine Möglichkeit Fahrgegenstände zu versorgen. 

 
 

Elektronische Geräte 
• Elektronische Geräte werden vor dem Betreten des Schulareals ausgeschaltet und in der 

Schultasche verstaut. Dort bleiben sie während des Unterrichts, der Pausen und schulischen 
Anlässen. Widerrechtlich genutzte Geräte (Smartuhren, Smartphones etc.) werden eingezogen 
und können im Sekretariat abgeholt werden.  
 

• Im Kindergarten bleiben die elektronischen Geräte in der Kindergartentasche.  
 

Pausen und Pausenplatz 
• Die grossen Pausen verbringe ich bei jeder Witterung im Freien und bleibe auf dem festgelegtem 

Pausenareal. 
 

• Für Ballspiele oder das Schneeballwerfen ist die Spielwiese oder der rote Platz vorgesehen.   
 

• Ich werfe weder Schnee- noch andere Bälle gegen das Schulhaus. Für Schäden haften die 
Erziehungsberechtigten.  

 
• Bevor ich das Schulhaus betrete, reinige ich die Schuhe. 

 
 

Waffen und Gefahrengut  
• Auf dem ganzen Schulareal herrscht striktes Rauch-, Alkohol- und Drogenverbot (inkl. E-

Zigaretten). 
Bei jedem Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz wird umgehend Meldung an die 
Erziehungsberechtigten und die Schulleitung erstattet. 
 

• Ich bringe keine gefährlichen Gegenstände wie Imitationswaffen, sonstige Waffen, Laser oder 
Messer, Feuerzeug in die Schule oder auf das Schulareal. Sie werden sofort eingezogen und der 
Schulleitung zur Aufbewahrung übergeben. Die Rückgabe erfolgt nur an die Erziehungs-
berechtigten.  
 

• Ich bringe keine Softairguns (Imitationswaffen) oder sonstige Waffen in die Schule oder auf das 
Schulareal. Sie werden sofort eingezogen und der Polizei übergeben. 

 
 
 
 
Oberrohrdorf, Mai 2026 
 
Schulleitung Primarschule Oberrohrdorf   

 


